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Medizinisch-ethische Richtlinien
zu unser aller Schutz
Von Marianne von /Irx-HV^ner

Es gibt in der Schweiz mehr
als 75 Ethikkommissionen,
die medizinische Forschungs-
Untersuchungen am Men-
sehen überwachen. In Spi-
tälern, die einer Universität
angeschlossen sind, führen
gewisse Departemente ihre
eigenen Ethikkommissionen.
Weshalb dies in der Bevöl-
kerung nahezu unbekannt
ist, ist auch für die Schwei-
zerische Akademie der
Medizinischen Wissen-
schaften (SAMW) in Basel

nicht klar. Deren Ethik-
Richtlinien für Forschungs-
Untersuchungen am Men-
sehen sind für die Ärzte-
schaft und die Ethikkommis-
sionen in der Schweiz
verbindlich.

Forschungsuntersuchungen
am

Menschen sind ein Teil des Ver-

antwortungsgebiets des öffentli-
chen Gesundheitswesens, für welches
die Kantone zuständig sind. Die mei-
sten Kantone verweisen auf die Ethik-
Richtlinien der SAMW, die zwar keine
Gesetze sind, aber im Lauf der Jahre an
moralischer Kraft gewonnen haben.

(Apropos Gesetze: Die heutige Gesetz-

gebung und Regelungen sind oft
lückenhaft, unsystematisch und schwer

aufzufinden.)
Nach Art. 28 Abs. 2 ZGB greifen For-

schungsuntersuchungen am Menschen
in das Recht der Persönlichkeit ein.
Und das Bundesgericht hat formuliert:
«Experimenten mit Menschen müssen

ganz unabhängig vom Einverständnis
des Betroffenen enge Grenzen gesetzt
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liehen Vertreter nicht rückgängig ge-
macht werden. Dasselbe gilt für nicht
urteilsfähige erwachsene Menschen.
Personendaten dürfen für das For-

schungsprojekt nicht an andere For-
scher weitergegeben werden. Die

Versuchspersonen erhalten - auch
aus ethischen Gründen - kein Ho-
norar. Oft stellen sich Ärzte, Kran-
kenschwestern und -pfleger für
Forschungsuntersuchungen frei-

willig zur Verfügung, was sehr ge-
schätzt wird, weil sie mit der Sache

vertrauter sind.
Die ersten publizierten Zahlen

einer noch nicht abgeschlossenen Dok-
torarbeit der Apothekerin Katharina
Oehler liegen vor: Beinahe 20% der be-

fragten Spitalärzte sind ungenügend in-
formiert über den heute üblichen und
obligatorischen Weg, zuerst eine Ethik-
kommission einzuschalten. In 53% der

Kliniken ist das Reglement der Inter-
kantonalen Kontrollstelle (IKS) über

«Heilmittel im klinischen Versuch»
nicht direkt zugänglich. Und etwa 44%
der untersuchten Ethikkommissionen
arbeiten zu langsam oder unspeditiv.
Wir haben zwar genügend Ethikkom-
missionen in unserem Land, aber es be-

darf, wie man sieht, doch noch grosser
Anstrengungen, dass sie auch voll wirk-
sam werden.

Bei der SAMW plädiert man für eine
andere Selektion der Ärzte als bisher. Der
inneren Berufsbereitschaft, dem Cha-
rakter der angehenden Ärzte wird zu we-

nig Beachtung geschenkt. Sie werden

einzig auf ihre naturwissenschaftliche
Leistungsfähigkeit geprüft. Medizinstu-
denten sollen in Zukunft nicht nur ver-
mehrt Psychologie und Ethik lernen,
sondern in diesen Fächern auch exami-
niert werden. (In England und den USA

gibt es bereits Lehrstühle für medizini-
sehe Ethik, in der Schweiz bisher nur in
Genf einen festen Lehrauftrag.)

Dr. Justus Geizer, Generalsekretär
der SAMW, sieht im Wesen der Ethik-
kommissionen, die zur Hälfte aus Me-

dizinern, zur Hälfte aus Nichtmedizi-
nern bestehen, etwas Unvergängliches:

sein.» Das heisst, die Experimente dür-
fen keine voraussehbaren ernsthaften
gesundheitlichen Risiken und keine
bleibenden Nachteile mit sich bringen.

Forschungsuntersuchungen am Men-
sehen sind laut der SAMW überhaupt
nur dann zulässig, wenn das Ziel der

Kenntnisvermehrung nicht mit andern
Mitteln erreicht werden kann. Eine Teil-
nähme an Forschungsuntersuchungen
ist immer freiwillig und geschieht ohne
jeglichen Druck. Die Teilnehmer wer-
den informiert, was man mit ihnen vor
hat. Bevor sie sich entscheiden, haben
sie Bedenkzeit, um sich auch von ande-

ren Seiten beraten zu lassen. Sie können
ihre Einwilligung jederzeit widerrufen,
ohne einen Grund angeben zu müssen
(was vor Transplantationen mittels Me-
thoden im Versuchsstadium auf dem

Operationstisch schon geschehen ist).
Auch Kinder haben eine Ablehnung
nicht zu begründen, und diese kann
durch eine Zustimmung der gesetz-

Hippokrates (5. Jh. v. Chr.): Vordenker
medizinisch-ethischer Grundsätze
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Um 400 vor Christus begründeten
nicht ärztlich gebildete Asklepiaden
mit Laien zusammen die empirische
Medizin; sie versuchten gemeinsam zu

lernen, mit den Kranken Mitleid zu
empfinden.

Als Alternative
zur fehlenden Gesetzgebung

Die allgemeinen ethischen Anforde-

rangen der SAMW überhaupt sind
nicht nur nützlich, sie sind auch ver-
bindlich. Es sei aus den Empfehlungen
«Der ältere Mensch im Heim» zitiert:
«Ältere Menschen sollten wenn immer
möglich, selbst wenn sie geistig beein-
trächtigt sind, vor dem Heimeintritt
mit den verantwortlichen Personen
und dem Wesen der Institution be-

kanntgemacht werden Ihre bisheri-

gen Gewohnheiten und der gewohnte
Rhythmus ihrer Lebensweise sollen so-

weit als möglich respektiert werden
insbesondere sollen sie über ihre Ein-
künfte und Vermögenswerte selbst ver-
fügen können Sie sollen auch die

Möglichkeit haben, das Heim wieder zu
verlassen Sie sind grundsätzlich in
den Entscheidungsprozess über den
Heimbetrieb und andere sie unmittel-
bar betreffende Fragen einzubezie-

«fnfomiec/ consent»

An der A/fmfagung /'n Thun (s/'ebe

aucb Se/te 15J /nform/erte der deutsche

Mecfe/netb/ker Eckhard Herych über
den sogenannten «/nformed consent»,
der /nform/'erfen Zustimmung zu
med/z/n/schen Massnahmen. £s hat
s/ch geze/gt, dass der ßegr/'ff des «/nfor-
/r»fert»-Se/ns unterschied/ich interpretiert
werden kann: £s ist möglich e/'ne Per-

son zu «informieren», ohne dass diese

den inha/t der Botschaft versteht und

zu einer adäquaten Entscheidung

ge/angt. Zum «informed consent»

gehört deshaih die Kompetenz zu
verstehen und zu entscheiden, dann
die Aufk/ärung über den gegenwärtigen
Zustand, die Diagnose, Prognose und

fmpfeh/ung für das Vorgehen (7nk/usive

ßeband/ungsa/fernaf/ven) und
scb/iess/icb die Entscheidung für ein

bestimmtes Vorgehen und die Auto-
r/'sierung, dieses durchzuführen. ny

hen Sie sollen sich beschweren kön-
nen, ohne Repressalien befürchten zu
müssen Die medizinische Betreuung
soll durch den Arzt ihrer Wahl in die

Wege geleitet werden ...»

Oder es sei im weiteren zitiert aus
den «Medizinisch-ethischen Richtlini-
en für die ärztliche Betreuung sterben-
der Patienten»: «Schmerzzustände jeg-
licher Art am Lebensende, die viele Pa-

tienten befürchten, können in nahezu
allen Fällen erfolgreich bekämpft
werden. Für Patienten, welche trotz
Schmerzbekämpfung und angemesse-
ner Betreuung weiterhin über ungelin-
derte Schmerzen und Angst klagen,
müssen Spezialisten der Palliativmedi-
zin (Schmerzlinderungsmedizin) und
Psychiatrie beigezogen werden Die

Befürchtung, am Lebensende der Um-
gebung zur Last zu fallen, verführt zu-

weilen zum Wunsch, sich für eine sol-
che Situation die Selbstmordhilfe Drit-
ter zu sichern. Kompetent angewandte
Massnahmen können indessen in der

Regel vor unnötigem Leiden bewahren
und diese Angst mindern Neben
einer religiös oder weltanschaulich be-

gründeten Ablehnung des Suizids, die

in den persönlichen Gewissensent-
scheid des verantwortlichen Arztes ein-
fliessen mag, sind die Missbrauchs-
gefahren augenfällig, die aus der gene-
rellen Akzeptanz ärztlicher Suizidhilfe
resultieren müssten.»

Es muss viel mehr bekannt sein, wie
sehr Patienten doch eigenständig sein,
sich wehren können - inmitten der
fortschreitenden vertechnisierten um-
strittenen Medizinischen Wissenschaft,
die sie überfordert, die aber ethisch - so

gut es geht - überwacht wird.

Wieder
dazu
geHÖREN
• zum Freundeskreis"
• zur Familie
• zur Arbeitswelt
• zur Gesellschaft
• zum Leben

gratis Hörtest
umfassende Hörgeräte-Auswahl
individuelle Hörgeräte-Anpassung
persönliche professionelle Betreuung

HÖRMITTELZENTRALEN
der Schwerhörigenvereine
41 Fachgeschäfte in der Schweiz

INFO-BON

Ja, ich wünsche mir die
Dokumentation über alles
Wissenswerte rund ums
«Besser Hören».

Vorname

Dja, senden Sie mir bitte den
Video-Film «der Weg zum
Hörgerät» gratis für einige
Tage zum Ansehen.

Name

Adresse

L PLZ/Ort Telefon

Bitte Bon ausschneiden und einsenden an:
Informationsstelle der Hörmittelzentralen
Postfach 132, 4020 Basel (Tel. 061/311 30 90, Fax 061/311 30 43) 15

'<L>

N

ZEITLUPE 4/98 41


	Medizinisch-ethische Richtlinien zu unser aller Schutz

